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THEMEN DES MONATS

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn dieser Ausgabe möchten wir Sie über eine personelle
Veränderung in unserer Redaktion informieren.

Nach nunmehr sieben Jahren, in denen er den Inhalt und das
Erscheinungsbild von „BahnPraxis“ maßgeblich geprägt hat, scheidet

Dipl-Ing. Wolf-Ekkehart Dölp als Chefredakteur aus unserer Redaktion aus.
Vielen Lesern ist er seit 1996 auch bekannt als Leiter Betriebsverfahren in

der Zentrale des DB AG-Konzerns. Zu seinem Verantwortungsbereich
gehörte die Harmonisierung der DS/DV 408 sowie die Weiterentwicklung

der Konzernrichtlinie 408 „Züge fahren und Rangieren“. Die zum Fahrplan-
wechsel am 15. Juni 2003 abgeschlossene

Harmonisierung der sich über mehr als 40 Jahre
auseinanderentwickelten Fahrdienstvorschriften der
ehemaligen Deutschen Bundesbahn und der Deut-

schen Reichsbahn sind der krönende Abschluss
seiner Aufgaben.

Bereits seit Anfang dieses Jahres trägt
Wolf-Ekkehart Dölp Verantwortung als Ständiger

Vertreter des Eisenbahnbetriebsleiters der
DB Netz AG in der Niederlassung West in Duisburg.

Wir wünschen ihm für die neue Aufgabe aber
auch privat alles Gute und – entsprechend seiner

Heimat – ein herzliches „Glück auf“.

Die Nachfolge als Leiter Betriebsverfahren Bahn-
betrieb und als Chefredakteur von „BahnPraxis“ hat
nunmehr Dipl-Ing. Kurt Nolte übernommen. Er trat

nach einem Studium der Elektrotechnik 1973 in den
Dienst der Deutschen Bundesbahn ein. Nach verschiedenen Tätigkeiten im
Bahnbetriebswerk, Bahnhof, im Betriebsamt und einer Direktion übernahm
er in der seinerzeitigen Zentralen Transportleitung (ZTL) die Zuständigkeit

für Militärtransporte und die Zivile Verteidigung. Seit 1991 trug er
Verantwortung im Bereich Betriebssicherheit und Sicherheitsstrategie.

Wir heißen ihn in unserer Redaktion herzlich willkommen und wünschen ihm
in beiden neuen Aufgabenbereichen eine glückliche Hand.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, laden wir ein, mit „BahnPraxis“
 aber auch dem neuen Chefredakteur weiterhin einen konstruktiven Dialog

zu führen, Fragen zu stellen aber auch zu hinterfragen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unserer neuen Ausgabe,

Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam

Zugfahrten ohne Fahrtstellung
eines Hauptsignals

Hier folgt der zweite Teil des Artikels
aus dem Heft 6/2003.

Seite 107

Erste Hilfe

Wir behandeln Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit der Leistung Ers-
ter Hilfe bzw. deren Unterlassung.
Sicherlich ein Thema, das jeden an-
geht!

Seite 114

Berichtigungen

Versehentlich wurde in der Ausga-
be 5/2003 das Signalsymbol Zs 6
(DS 301) zu Bild 6a (Seite 87) bzw.
das Signalsymbol Zs 7 (DV 301) zu
Bild 6b (Seite 87) spiegelverkehrt ab-
gedruckt. Das Titelbild der Ausga-
be 6/2003 entsprach leider nicht
den Bestimmungen der DS/DV 301.
Für diese Fehler bitten wir vielmals
um Nachsicht und um Ihr Verständ-
nis.

Unser Titelbild:

ICE 3 auf der Fahrt von Hamburg nach München

bei der Einfahrt in den Bahnhof Göttingen.

Foto: DB AG/Klee.

Wolf-Ekkehart Dölp

Kurt Nolte
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Neue Regeln in Bekanntgabe 1 zu KoRil 408.0455

Zugfahrten ohne Fahrtstellung
eines Hauptsignals zulassen

Dirk H. Enders, DB AG – Grundsätze Fahrbetrieb (VFB) –, Frankfurt am Main

Teil 2 – Fortsetzung aus BahnPraxis 6/2003

Die Abbildungen 5.1 bis 5.3
zeigen, welche bisher in DS/DV
408.0455 enthaltenen Regeln
an welchen neuen Fundstellen
in KoRil 408 enthalten sind.

Nachfolgend möchten wir Ih-
nen, liebe Leser, einige kurze
Erläuterungen und Begründun-
gen zu den wesentlichsten Neu-
erungen sowie den wichtigsten
geänderten Fundstellen liefern.

DS 408.0455 Abs. 2b –
KoRil 408.0455
Abschnitt 1 Abs. 2

DS 408.0455 Abs. 2b:
Muss bei Zugfahrten ohne
Hauptsignal an Halt zeigen-
den oder gestörten Sperrsi-
gnalen vorbeigefahren wer-
den, ist bei LZB-geführten
Zügen der Befehl Ad Nr. 4
nach a) Nr. 3 zu ergänzen mit
„Sperrsignal …/…/… gilt
nicht“. Signalgeführte Züge
erhalten Befehl Ab bzw. Bc
Nr. 2.

Diese Regelung wurde in KoRil
408.0455 Abschnitt 1 Abs. 2
übernommen, da auch LZB-
geführten Zügen mit Befehl 2
die Weisung erteilt werden soll,
an Halt zeigenden Sperrsigna-
len vorbeizufahren.

DS 408.0455 Abs. 2d – KoRil
408.0455 Abschnitt 2 Abs. 2

DS 408.0455 Abs. 2:
d) Fährt ein Zug auf Befehl
Aa aus einem Bahnhof aus
oder wird ein Zug auf einer
Abzweigstelle vom falschen
auf das richtige Gleis über-

geleitet und wird die Stellung
des folgenden Hauptsig-
nals nicht durch ein Vorsig-
nal an seinem Fahrweg an-
gezeigt (Vorsignal am Aus-
fahr- oder Blocksignal), so
ist der Zug durch Befehl Ad
zu beauftragen, bis zum Er-
kennen der Stellung dieses
Hauptsignals mit höchstens
40 km/h zu fahren.

Nach den bis zum 14.06.2003
gültigen Regeln erhielten Züge,
die mit Befehl Aa aus einem
Bahnhof ohne Ausfahrsignal
ausfahren sollten oder auf einer
Abzweigstelle vom falschen in

das richtige Gleis übergeleitet
werden sollten zusätzlich Be-
fehl Ad. Nr. 4, wenn dem Trieb-
fahrzeugführer die Stellung des
folgenden Hauptsignals nicht
mittels Vorsignal am Fahrweg
angezeigt wird. Hierbei wurde
dem Triebfahrzeugführer der
Auftrag erteilt, bis zum Erken-
nen der Stellung des folgenden
Hauptsignals mit höchstens
40 km/h zu fahren.

Diese Regelung hatte bislang
nur Gültigkeit für Zugfahrten,
die in Bahnhöfen ohne Ausfahr-
signal in das Regelgleis ausfah-
ren sollten bzw. bei Überleit-

fahrten vom falschen in das rich-
tige Gleis an Abzweigstellen.
Eine analoge Erteilung des Be-
fehls Ad Nr. 4 für Fahrten im
falschen Gleis war nach diesen
Regeln nicht vorgesehen.

Die neuen Regeln in KoRil
408.0455 Abschnitt 2 Abs. 2
schließen mit dem allgemein
eingeführten Begriff des Fah-
rens im Gegengleis das bisher
gültige Fahren im falschen Gleis
mit ein.

Danach ist es künftig sowohl für
Fahrten im Regel- als auch, in
bestimmten Fällen, für Fahr- �

Abbildung 5.1: Übergang von einzelnen Regeln in DS/DV 408.0455 nach KoRil 408.
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ten im Gegengleis zugelassen,
zusätzlich im Befehl Nr. 10 die
Weisung zu erteilen, bis zum
Erkennen des folgenden Haupt-
signals mit höchstens 40 km/h
zu fahren, wenn die Stellung
dieses Hauptsignals nicht an-
gekündigt wird.

In den Abbildungen 6.1 bis 6.3
sind diese neuen Varianten
nochmals dargestellt.

DS 408.0455 Abs. 2e bzw.
DV 408.0455 Abs. 1b – KoRil
408.0455 Abschnitt 2 Abs. 1

DS 408.0455 Abs. 2
a) Werden bei Zugfahrten
ohne Hauptsignal Weichen
von Anschlussstellen gegen
die Spitze befahren, sind die
Züge durch Befehl C zu be-
auftragen, die Weichen mit
höchstens 50 km/h zu be-
fahren, wenn nicht schon aus
anderen Gründen nur mit
höchstens 50 km/h gefah-
ren werden darf. Die Wei-
chen sind in den Örtlichen
Richtlinien genannt.

DV 408.0455 Abs. 1
b) Werden bei Zugfahrten
ohne Hauptsignal Weichen
von Anschlussstellen gegen

die Spitze befahren sind die
Züge durch Befehl C zu be-
auftragen, die Weichen mit
höchstens 50 km/h zu be-
fahren, wenn nicht schon aus
anderen Gründen nur mit
höchstens 50 km/h gefah-
ren werden darf. Die Wei-
chen sind in den Örtlichen
Richtlinien genannt.

Die genannte Regelung in
DS 408.0455 Abs. 2 ist iden-
tisch mit der in DV 408.0455
Abs. 1b und wurde gleichbe-
deutend in KoRil 408.0455 Ab-
schnitt 2 Abs. 1 übernommen.

DS 408.0455 Abs. 3a –
KoRil 408.0455 Abschnitt 3

DS 408.0455 Abs. 3
Ein schriftlicher Befehl nach
Abs. 2a darf dem Zug erst
übermittelt werden, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt
sind:
a) Eine Fahrwegprüfung –
beim Fahren auf Sicht so-
weit möglich – und die
Fahrwegsicherung müssen
durchgeführt sein; soweit
Meldungen erforderlich sind,
müssen sie eingegangen
sein.
…

Alle Bedingungen, die in dem
genannten Fall nach DS
408.0455 Abs. 3 a) erfüllt sein
müssen, sind in KoRil 408.0231,
0232 und 0233 enthalten. In
KoRil 408.0455 Abschnitt 3 ist
lediglich folgender allgemeiner
Hinweis gegeben:

KoRil 408.0455
Abschnitt 3:
Sie dürfen die Zugfahrt zu-
lassen, wenn hierfür die Be-
dingungen erfüllt sind. …

DS 408.0455 Abs. 3b –
KoRil 408.0455 Abschnitt 3

DS 408.0455 Abs 3
Ein schriftlicher Befehl nach
Abs. 2a darf dem Zug erst
übermittelt werden, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt
sind:
…
b) Wo zur Fahrt in einen Zug-
folgeabschnitt für den zuletzt
gefahrenen Zug die Räu-
mungsprüfung im Zugmel-
debuch nachzuweisen ist,
muss diese eingetragen sein.
…

Alle Bedingungen, die in
dem genannten Fall nach DS

408.0455 Abs. 3 b) erfüllt sein
müssen, sind in KoRil 408.0261
enthalten. In KoRil 408.0455
Abschnitt 3 ist lediglich folgen-
der allgemeiner Hinweis gege-
ben:

KoRil 408.0455
Abschnitt 3:
Sie dürfen die Zugfahrt zu-
lassen, wenn hierfür die Be-
dingungen erfüllt sind.
…

DS 408.0455 Abs. 3c –
KoRil 408.0455 Abschnitt 3

DS 408.0455 Abs 3
Ein schriftlicher Befehl nach
Abs. 2a darf dem Zug erst
übermittelt werden, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt
sind:
…
c) Wegen der sonstigen Be-
dingungen bei der Fahrt in
einen Zugfolgeabschnitt sie-
he 408.0261.
…

Dieser Querverweis ist mit fol-
gender allgemeiner Regel in
KoRil 408.0455 Abschnitt 3
überflüssig geworden und nicht
mehr aufgenommen.

KoRil 408.0455
Abschnitt 3:
Sie dürfen die Zugfahrt zu-
lassen, wenn hierfür die Be-
dingungen erfüllt sind.
…

DS 408.0455 Abs. 3d –
KoRil 408.0455 Abschnitt 3c

DS 408.0455 Abs 3
Ein schriftlicher Befehl nach
Abs. 2a darf dem Zug erst
übermittelt werden, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt
sind:
…
d) Bei signalgesteuerten
Bahnübergangssicherungs-
einrichtungen muss festge-
stellt sein, dass der Bahn-
übergang gesichert ist.
…

Diese Regel ist gleichbedeutend
in KoRil 408.0455 Abschnitt 3c
aufgenommen worden.

Abbildung 5.2: Übergang von einzelnen Regeln in DS/DV 408.0455 nach KoRil 408.
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DS 408.0455 Abs. 3e –
KoRil 408.0411 Abschnitt 2
Abs. 1, 0412 Abschnitt 2
Abs. 2a und 0455 Abschnitt 1

DS 408.0455 Abs 3
Ein schriftlicher Befehl nach
Abs. 2a darf dem Zug erst
übermittelt werden, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt
sind:
…
e) Der Zug muss vor dem
Signal oder an der in
408.0411 Abs. 9a genann-
ten Stelle zum Halten ge-
kommen sein. Wo ein schrift-
licher Befehl nach 408.0411
Abs. 3 durch ein Signal er-
setzt wird, darf dieses schon
bedient werden, wenn sich
der Zug dem Signal nähert.
…

Der erste Satz dieser Regel in
DS 408.0455 Abs. 3 stellt eine
Bedingung für das Übermitteln
von schriftlichen Befehlen durch
den Fahrdienstleiter dar und ist
daher in KoRil 408.0411 Ab-
schnitt 2 Abs. 1 aufgenommen
worden. Die analoge Regel
für den Triebfahrzeugführer
ist in KoRil 408.0412 Abschnitt
2 Abs. 2a aufgenommen wor-
den.

Der zweite Satz dieser Regel in
DS 408.0455 Abs. 3 ist gleich-
bedeutend in KoRil 408.0455
Abschnitt 1 Abs. 1 unterer Kas-
ten aufgenommen worden.

DS 408.0455 Abs. 3f –
KoRil 408.0455 Abschnitt 3b

DS 408.0455 Abs 3
Ein schriftlicher Befehl nach
Abs. 2a darf dem Zug erst
übermittelt werden, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt
sind:
…
f) Bei einem Hauptsignal, das
mit einer Signalnottaste auf
Halt gestellt werden kann
(Örtliche Richtlinien), muss
der Fahrdienstleiter feststel-
len, dass die Signalnottaste
nicht bedient wurde oder
dass das Hindernis beseitigt
ist.
…

Diese Regel ist gleichbedeutend
in KoRil 408.0455 Abschnitt 3b
aufgenommen worden.

DS 408.0455 Abs. 4 (Zulässi-
ge Geschwindigkeit) und DV
408.0455 Abs. 5 (Geschwin-
digkeit) – KoRil 408.0456
(Halten, Weiterfahrt nach
Halt, Fahrt mit besonderem
Auftrag)

DS 408.0455 Abs. 4 a):
Die zulässige Geschwindig-
keit beträgt 40 km/h
1. für Zugfahrten ohne

Hauptsignal, die mit
schriftlichem Befehl, Sig-
nal Zs 1 oder Zs 8 zuge-
lassen werden,

2. für Zugfahrten an einem
Hauptsignal auf mündli-
chen Auftrag,

3. für Zugfahrten am Licht-
sperrsignal im signalisier-
ten Falschfahrbetrieb, die
auf Signal Sh 1 oder mit
schriftlichem Befehl zuge-
lassen werden,

4. für zurückkehrende Schie-
betriebfahrzeuge und
Sperrfahrten, die auf Sig-
nal Ts 3 oder mit schriftli-
chem Befehl zugelassen
werden.

Diese Geschwindigkeit gilt,
bis der Zug am Signal vor-
beigefahren ist und für den
etwa anschließenden Wei-

chenbereich, sofern nicht
innerhalb des Weichenbe-
reichs eine niedrigere Ge-
schwindigkeit angezeigt
wird. Ist kein Signal vorhan-
den, liegt der Anfang des
etwa anschließenden Wei-
chenbereichs an der Stelle,
von der ab der schriftliche
Befehl gilt.

DS 408.0455 Abs. 4 b):
Die zulässige Geschwindig-
keit für Zugfahrten ohne
Hauptsignal, die mit schriftli-
chem Befehl, Signal Zs 1, Zs
7 oder Zs 8 zugelassen wer-
den, gilt auf Bahnhöfen
bereits bei der Abfahrt des
Zuges.

DV 408.0455 Abs. 5:
a) Die zulässige Geschwin-
digkeit beträgt 40 km/h für
Zugfahrten ohne Hauptsig-
nal oder ohne Hauptsignal-
bedienung, die mit Signal Zs
1, Zs 8, schriftlichem Befehl
bzw. mündlichem Auftrag bei
Signal Zs 2 zugelassen wer-
den. Diese Geschwindigkeit
gilt im anschließenden Wei-
chenbereich, sofern nicht
innerhalb des Weichenbe-
reichs eine niedrigere Ge-
schwindigkeit angezeigt
wird. Ist kein Signal vorhan-
den, liegt der Anfang des
etwa anschließenden Wei-
chenbereichs an der Stelle,

von der ab der schriftliche
Befehl gilt.

b) Die zulässige Geschwin-
digkeit für Zugfahrten ohne
Hauptsignal, die mit Signal
Zs 1, Zs 8, Zs 11 oder schrift-
lichem Befehl bzw. mündli-
chem Auftrag bei Signal Zs 2
zugelassen werden, gilt auf
Bahnhöfen bereits bei der
Abfahrt des Zuges.

Die Regeln in DS 408.0455 Abs.
4 sowie DV 408.0455 Abs. 5
sind gleichbedeutend in KoRil
408.0456 Abschnitt 3 Abs. 2
übernommen worden.

Der Grund für diese Maßnahme
liegt in der Tf-spezifischen mo-
dularen und harmonisierten Zu-
sammenfassung der bisher ge-
trennten Regeln für „Zugfahrten
ohne Hauptsignal“ bzw. „Zug-
fahrten ohne Hauptsignal oder
ohne Hauptsignalbedienung“ in
DS 408.0455 Abs. 4 bzw. DV
408.0455 Abs. 5.

Zusätzlich wurden hierbei die
bisherigen Regeln in DS/DV
408.0491 Abs. 10 und 11 für
das Verhalten beim Halten we-
gen Haltstellung eines Signals
oder bei der Angabe „H“ im
Fahrplan und für die Weiterfahrt
nach Halt und zwar bei Weiter-
fahrt auf Zusatzsignal oder Be-
fehl, auf mündlichen Auftrag �

Abbildung 5.3: Übergang von einzelnen Regeln in DS/DV 408.0455 nach KoRil 408.
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oder ohne Auftrag für den
Triebfahrzeugführer in KoRil
408.0456 zusammengefasst.

DV 408.0455 Abs. 1c (erster
Teil – unterstrichen) –
Wegfall in KoRil 408.01-09

DV 408.0455 Abs. 1 c):
Muss bei Aus-, Ein- oder Wei-
terfahrt ohne Hauptsignal an
einem Signal Sh 2 (Haltschei-
be des Wärterhaltsignals)
vorbeigefahren werden, ist
den Zügen zusätzlich durch
Befehl Ab bzw. Bc der Auf-
trag zu erteilen „fährt vorbei
am Signal Sh 2“. Kann oder
darf ein Hauptsignal, bei dem
das Signal Zs 6 mitgezeigt
werden soll, nicht auf Fahrt
gestellt werden und wird auf
die Stumpfgleis- oder Früh-
halteinfahrt nicht im Fahrplan

hingewiesen, erhalten die
Züge zusätzlich Befehl Ad
Nr. 4.

Der Befehl lautet bei

� Einfahrt in ein Sumpfgleis:
„fährt in Stumpfgleis“,

� Frühhalteinfahrt: „fährt in
Zugstraße mit Frühhalt
ein“.

Die Vorbeifahrt am Signal Sh 2
(DV 301) und Sh 2 (DS 301) wird
in KoRil 408.01 – 09 nicht mehr
geregelt. Es wird weniger An-
lässe geben, die Wärterhalt-
scheibe oder Haltscheibe des
Wärterhaltsignals aufzustellen,
weil z. B. mit Ber. 14 zur DV 408
die Bestimmung weggefallen ist,
dass vor einem Hauptsignal eine
Haltscheibe aufzustellen ist,

wenn das Hauptsignal nicht auf
Halt gestellt werden kann.

DS 408. 01-09 sah auch bisher
keine Regelung für das Vorbei-
fahren vor. Es wird davon aus-
gegangen, dass die Wärterhalt-
scheibe vor Zulassen der Zug-
fahrt entfernt oder gedreht wird.

Nach DV 301 § 26 Abs. 7 wird
der Haltauftrag durch Entfer-
nen oder Wegdrehen des Sig-
nals aufgehoben, soweit der
Auftrag zur Vorbeifahrt an der
Haltscheibe nicht durch Befehl
Ab oder Bc bzw. durch Ersatz-
signal oder Linksfahrtersatzsig-
nal erteilt wird.

Die Regeln lassen das Wegdre-
hen der Haltscheibe zu. Wenn
von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht wird, braucht

die Erlaubnis zur Vorbeifahrt ei-
nes Zuges an der Haltscheibe
durch Befehl nicht geregelt zu
werden.

DV 408.0455 Abs. 1c
(zweiter Teil) – KoRil 408.0451
Abschnitt 1 Abs. 1e

Der zweite Teil der Regeln in DV
408.0455 Abs. 1c (Befehl Ad
Nr. 4, wenn Hauptsignal mit Sig-
nal Zs 6 nicht auf Fahrt gestellt
werden kann und auf eine
Stumpfgleis- oder Frühhaltein-
fahrt nicht im Fahrplan hinge-
wiesen wird) ist in die neuen
Regeln im KoRil 408.0451 Ab-
schnitt 1 Absatz 1 e aufgenom-
men worden.

DV 408.0455 Abs. 2,
1. Unterabsatz –
KoRil 408.0455 Abschnitt 3a

Abbildung 6.1:

Neue Regeln in

KoRil 408.0455

Abschnitt 2 Abs. 2;

Stellung des

nächsten Hauptsignals

nicht vorsignalisiert.
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DV 408.0455 Abs. 2
1. Unterabsatz:
Fahrten, die sich nach den
Verschlussunterlagen aus-
schließen, dürfen auch auf
Signal Zs 1, Zs 8, Zs 11,
Befehl bzw. auf mündlichen
Auftrag bei Signal Zs 2 nicht
gleichzeitig durchgeführt
werden.

In DS 408 war die Regel bis
1972 enthalten. Die Bestim-
mungen sagen aus, dass An-
forderungen, die an die Zug-
fahrt auf Hauptsignal gelten,
auch für die Zugfahrt gelten, die
nicht durch Fahrtstellung eines
Hauptsignals zugelassen wird.

Die Regel ist nun gleichbedeu-
tend in KoRil 408.0455 Ab-
schnitt 3 a aufgenommen wor-
den.

DV 408.0455 Abs. 2,
2. Unterabsatz –
KoRil 408.0261 Abschnitt 2

DV 408.0455 Abs. 2,
2. Unterabsatz:
Eine in den Verschlussunter-
lagen nicht vorgesehene
Fahrt darf nur dann gleich-
zeitig mit einer anderen Fahrt
zugelassen werden, wenn
ihre Fahrwege getrennt
voneinander verlaufen.

In DS/DV 408.0261 Abs. 2 war
bis zum 14.06.03 und in KoRil
408.0261 Abschnitt 2 ist ab
15.06.03 eine allgemeine Regel
gegeben, die für Zugfahrten, die
durch Fahrtstellung eines
Hauptsignals oder für Zugfahr-
ten, die nicht durch Fahrtstel-
lung eines Hauptsignals zuge-
lassen werden, gilt.

KoRil 408.0261
Abschnitt 2:
Die gleichzeitige Fahrt meh-
rerer Züge dürfen Sie nur zu-
lassen, wenn ihre Fahrwege
getrennt voneinander verlau-
fen; ihre Durchrutschwege
dürfen sich jedoch berühren.

Eine besondere Bestimmung für
Zugfahrten, die nicht durch
Hauptsignal zugelassen wer-
den, ist nicht erforderlich.

DV 408.0455 Abs. 3,
1. und 2. Unterabsatz –
Wegfall in KoRil 408.01-09

DV 408.0455 Abs. 3:
Bei der Fahrt von oder nach
einem Streckengleis, das
entgegen der gewöhnlichen
Fahrtrichtung befahren wird,
dürfen Züge nur dann durch-

fahren, wenn dies in den Ört-
lichen Richtlinien oder in ei-
ner Betra zugelassen ist.

Züge dürfen bei Einfahrt auf Sig-
nal Zs 1, Zs 11 oder Befehl und
anschließender Ausfahrt auf
Hauptsignal, Signal Zs 1, Zs 8,
Zs 11 oder Befehl auch dann
durchfahren, wenn für das be-
nutzte Bahnhofsgleis nach dem
sicherungstechnischen Lage-
plan keine Durchfahrten vorge-
sehen sind, jedoch die Fahrweg-
sicherung für die Einfahrt und
Ausfahrt gleichzeitig möglich ist.

In den neuen Regeln sind die
Bestimmungen nicht mehr auf-
genommen worden. Da eine
Durchfahrt für Zugfahrten, die
nicht durch Hauptsignal zuge-
lassen werden, nicht untersagt
ist, darf sie stattfinden.         �

Abbildung 6.2:

Neue Regeln in KoRil

408.0455

Abschnitt 2 Abs. 2;

Stellung des nächsten

Hauptsignals nicht vor-

signalisiert.
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DV 408.0455 Abs. 3,
3. Unterabsatz –
KoRil 408.0232 Abschnitt 4

DV 408.0455 Abs. 3:
Rangierfahrtsignale sind
sofort zu löschen bzw. bei
der Bauform GS III Sp 68 vor
dem Einspeichern bedie-
nungsmäßig auszuschalten.
Zuvor ist der Triebfahrzeug-
führer über für ihn nicht gül-
tige Rangierfahrtsignale zu
unterrichten. Bei der Bau-
form GS II sind vorhandene
Zughilfsstraßen zu nutzen.

Das Rangierfahrtsignal (Rangier-
fahrt erlaubt) gilt nicht für Zug-
fahrten. Es gilt als Zustimmung
des Weichenwärters zur Ran-
gierfahrt. Wird das Signal nach
dem Einstellen und Sichern des
Fahrwegs nach KoRil 408.0231

und 408.0232 gezeigt, muss es
gelöscht werden. Bei Stellwer-
ken der Bauform GS III 68 muss
es vor dem Einspeichern bedie-
nungsmäßig ausgeschaltet wer-
den. Die Regeln sind in KoRil
408.0232 Abschnitt 4 c über-
nommen worden.

KoRil 408.0232
Abschnitt 4:
Bei Zugfahrten, die Sie nicht
durch Fahrtstellung eines
Hauptsignals oder Auftrag
„LZB-Fahrt“ zulassen,
…
c) müssen Sie Rangierfahrt-
signale sofort löschen bzw.
bei Stellwerken der Bauform
GS III Sp 68 vor dem Ein-
speichern bedienungsmäßig
ausschalten. Zuvor müssen
Sie den Triebfahrzeugführer
über für ihn nicht gültige Ran-

gierfahrtsignale unterrichten.
…

Der Hinweis, dass bei Bauform
GS II vorhandene Zughilfsstra-
ßen zu benutzen sind, wird nicht
mehr in die Regeln aufgenom-
men. Die Regel gilt allgemein
auch für andere Stellwerksbau-
formen, soweit Zughilfsstraßen
vorhanden sind.

DV 408.0455 Abs. 4a –
KoRil 408.0455
Abschnitt 3c

DV 408.0455 Abs. 4:
Die schriftlichen Befehle oder
der mündliche Auftrag in Ver-
bindung mit Signal Zs 2 dür-
fen dem Zug erst dann aus-
gehändigt oder erteilt wer-
den, wenn
a) der Fahrweg gesichert und

– soweit erforderlich – die
Fahrwegsicherungsmeldung
und die Bestätigung über das
Sichern der Bahnübergän-
ge eingegangen sind,
…

Die Regeln über das Sichern
des Fahrwegs sind in den Mo-
dulen 408.0232 und 408.0233
gegeben.

Regeln für das Sichern von
Bahnübergängen sind in KoRil
408.0231, 408.0261 und – so-
weit signalgesteuerte Bahnü-
bergangsicherungsanlagen
oder zuggesteuerte Bahnüber-
gangssicherungsanlagen, die
durch Fahrtstellung des Haupt-
signals ein- bzw. wirksam ge-
schaltet werden, betroffen sind
– in KoRil 408.0455 Abschnitt 3
c gegeben.

Abbildung 6.3:

Neue Regeln in

KoRil 408.0455 Abschnitt 2

Abs. 2; Stellung des

nächsten Hauptsignals nicht

vorsignalisiert.
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KoRil 408.0455
Abschnitt 3:
Sie dürfen die Zugfahrt zu-
lassen, wenn hierfür die Be-
dingungen erfüllt sind. Au-
ßerdem müssen Sie Folgen-
des beachten:
…
c) Bei signalgesteuerten
Bahnübergangssicherungs-
anlagen müssen Sie festge-
stellt haben, dass der Bahn-
übergang gesichert ist.
…

DV 408.0455 Abs. 4b –
KoRil 408.0411 Abschnitt 2
Abs. 1, 408.0412 Abschnitt 2
Abs. 2a und 408.0455
Abschnitt 1

DV 408.0455 Abs. 4:
Die schriftlichen Befehle oder
der mündliche Auftrag in Ver-
bindung mit Signal Zs 2 dür-
fen dem Zug erst dann aus-
gehändigt oder erteilt wer-
den, wenn
…
b) der Zug vor dem Sig-
nal zum Halten gekommen
ist,
…
Für den Fall, dass ein Befehl
übermittelt wird, sind die Re-
geln in KoRil 408.0411 Ab-
schnitt 2 Absatz 1 und in
KoRil 408.0412 Abschnitt 2
Absatz 2 a enthalten. Dass
bei Zulassen der Zugfahrt
durch Signal Zs 1, Zs 7 (DS
301), Zs 8, Zs 11 (DV 301),
Sh 1 (DS 301) oder Ts 3 das
Signal schon bedient wer-
den darf, wenn sich der Zug
dem Signal nähert, ist in KoRil
408.0455 Abschnitt 1 gere-
gelt.

DV 408.0455 Abs. 4c – KoRil
408.0455 Abschnitt 3 Abs. d)

DV 408.0455 Abs. 4:
Die schriftlichen Befehle oder
der mündliche Auftrag in Ver-
bindung mit Signal Zs 2 dür-
fen dem Zug erst dann aus-
gehändigt oder erteilt wer-
den, wenn
…
c) bei Aus-, Durch- oder Wei-
terfahrt die Bedingungen
nach 408.0261 Abs. 1 erfüllt
sind und sich auf Strecken-

gleisen, für die Erlaubnis-
wechsel eingerichtet ist, die
Erlaubnis bei der Abfahrtstel-
le befindet, soweit die Be-
dienung nicht wegen einer
Störung verhindert wird,
…
Der Hinweis auf 408.0261
Abs. 1 ist ein Querverweis,
der durch die Regel, dass
die Zugfahrt zugelassen wer-
den darf, wenn hierfür die
Bedingungen erfüllt sind (Ko-
Ril 408.0455 Abschnitt 3),
nicht mehr erforderlich ist.

In den Modulen 482 (Signalan-
lagen bedienen) wird z. B. in
482.9018£ 5 Abs. 3, 2. Unter-
absatz (Regeln für Felderblock
im Bereich der ehemaligen
Deutschen Bundesbahn) gere-
gelt, zu welchem Zeitpunkt die
annehmende Zugmeldestelle
das Erlaubnisfeld zu blocken hat.
Das Erlaubnisfeld ist nach An-
nahme des Zuges zu blocken.

Gleiche Regeln sind auch in
482.9054 § 10B (Regeln für Fel-
derblock im Bereich der ehe-
maligen Deutschen Reichs-
bahn) gegeben. In anderen Mo-
dulen 482, die Regeln für das
Bedienen von Einrichtungen des
Relaisblocks und des selbsttä-
tigen Streckenblocks geben, ist
der Zeitpunkt für Bedienen der
Einrichtungen für die Abgabe
der Erlaubnis nicht festgelegt.
Es ist lediglich beschrieben,
durch welche Handlungen die
Anlage bedient wird, z.B. in
482.9019, 482.9021, 482.9055
oder 482.9056.

Bei Zugfahrten, die durch Fahrt-
stellung eines Hauptsignals zu-
gelassen werden, ist es erfor-
derlich und wird durch die Ab-
hängigkeit der Signalanlagen er-
zwungen, dass die Erlaubnis bei
der Zugmeldestelle ist, die die
Fahrt zulässt. Bei Zugfahrten, die
nicht durch Fahrtstellung eines
Hauptsignals zugelassen wer-
den, ist es ebenfalls erforderlich,
dass die Erlaubnis zu der Zug-
meldestelle gewechselt wird, die
die Zugfahrt zulässt.

Da die Zulassung der Zugfahrt
nicht von Einrichtungen des
Streckenblocks abhängig ist,

muss in KoRil 408.0455 Ab-
schnitt 3 Absatz d) die Bedin-
gung aufgenommen werden,
die Zugfahrt erst zuzulassen,
wenn die Erlaubnis bei der Zug-
meldestelle ist, die die Zugfahrt
zulässt. Eine Ausnahme ist zu-
gelassen für den Fall, dass die
Erlaubnis wegen einer Störung
nicht abgegeben werden kann.

KoRil 408.0455
Abschnitt 3
Sie dürfen die Zugfahrt zu-
lassen, wenn hierfür die Be-
dingungen erfüllt sind. Au-
ßerdem müssen Sie Folgen-
des beachten:
…
d) Auf Strecken, für die Er-
laubniswechsel vorhanden
ist, muss sich die Erlaubnis
bei der Zugmeldestelle be-
finden, die die Zugfahrt zu-
lässt, soweit der Wechsel der
Erlaubnis nicht wegen Stö-
rung verhindert wird.

DV 408.0455 Abs. 4d – KoRil
408.0455 Abschnitt 3, 1. Satz

DV 408.0455 Abs. 4:
Die schriftlichen Befehle oder
der mündliche Auftrag in Ver-
bindung mit Signal Zs 2 dür-
fen dem Zug erst dann aus-
gehändigt oder erteilt wer-
den, wenn
…
d) für einen Zug, der halten
muss, das Haltsignal nach
408.0491 Abs. 9 hergestellt
ist.

Die Regel ist aus DS/DV
408.0491 Abs. 9 in KoRil
408.0451 (Geschwindigkeit im
Einfahrgleis beschränken, Ein-
fahrweg begrenzen) Abschnitt
2 aufgenommen worden. Die
Regel gilt allgemein und ist eine
von mehreren Bedingungen, die
erfüllt sein müssen, bevor die
Zugfahrt zugelassen werden
darf. Hierauf wird im KoRil
408.0455 Abschnitt 3, 1. Satz
hingewiesen. Ein besonderer
Hinweis ist nicht erforderlich.

KoRil 408.0455
Abschnitt 3, 1. Satz:
Sie dürfen die Zugfahrt zu-
lassen, wenn hierfür die Be-
dingungen erfüllt sind. …

DV 408.0455 Abs. 4, 2. Unter-
absatz, DV 408.0455 Abs. 4,
3. Unterabsatz –
KoRil 408.0411 Abschnitt 2
Abs. 2 und 3

DV 408.0455 Abs. 4, 2. und
3. Unterabsatz:
…
Der Fahrdienstleiter darf die
Befehle bereits fernmündlich
übermitteln oder einem Bo-
ten übergeben, wenn die Be-
dingungen nach a), c) und d)
erfüllt sind.

Für Fahrten ohne Hauptsig-
nal oder ohne Hauptsignal-
bedienung im selben Fahr-
dienstleiterbezirk dürfen die
Befehle Aa, Ab und Bc ei-
nem durchfahrenden Zug
bereits am Einfahrsignal oder
am Standort des Einfahrsig-
nals ausgehändigt werden.
…

Die Regeln sind in KoRil
408.0411 Abschnitt 2 Absatz 2
und Absatz 3 aufgenommen
worden.

DV 408.0455 Abs. 4, 4. Unter-
absatz – KoRil 408.0455
Abschnitt 1 Abs. 1

DV 408.0455 Abs. 4,
4. Unterabsatz:
…
Das Signal Zs 1, Zs 8 oder Zs
11 darf bereits erteilt wer-
den, wenn die Bedingungen
nach a), c) und d) erfüllt sind.

Die Regeln sind in KoRil
408.0455 Abschnitt 1 Absatz 1
aufgenommen worden.        �
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Rechtsfragen bei
Erster-Hilfe-Leistung

Bei Notfällen aller Art werden jährlich viele Menschen getötet und noch wesentlich mehr verletzt, zum Teil schwer.
Durch akute Erkrankungen geraten viele in die unmittelbare Nähe des Todes. Würde am Notfallort rechtzeitig und

sachgemäß Erste Hilfe geleistet, könnte dadurch der Tod vieler Menschen verhindert – oder die Verschlimmerung von
Verletzungen und Erkrankungen vermieden werden. Oftmals kommt es gar nicht zur Erste-Hilfe-Leistung, weil die

Notfallzeugen befürchten, ggf. Schadensersatz leisten zu müssen oder gar wegen „falscher“ Hilfeleistung bestraft zu
werden sowie Angst haben, etwas falsch zu machen. Dass diese Befürchtung grundlos ist, solange ein Ersthelfer die

ihm bestmögliche Hilfe leistet, soll nachfolgend für den Nicht-Juristen dargelegt werden.

Die nachfolgenden Ausführungen sind den GUV-Informationen „Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-Leistung“
(GUV-I 8512, bisher GUV 20.42) entnommen.

Zivilrechtliche
Ansprüche/
Haftung bei Erster-
Hilfe-Leistung

� Allgemeines

Hilfe ist eine rechtmäßige Hand-
lung; sie ist gerechtfertigt und
straflos, selbst wenn sie eine
strafbare Handlung (Körperver-
letzung) erfüllen würde.

Grundsätzlich braucht ein Erst-
helfer nach geleisteter Hilfe an
einem Notfallort dann nicht mit
Schadensersatzansprüchen
des Verletzten zu rechnen, wenn
er die ihm bestmögliche Hilfe
geleistet oder so sachgerecht
gehandelt hat, wie er es in der
Ausbildung durch die Hilfsor-
ganisationen gelernt hat, oder
wie es für ihn nach bestem Wis-
sen erforderlich schien.

Fehlerhaftes Handeln und Un-
terlassen des Ersthelfers kön-
nen diesem nur dann vorge-
worfen werden, wenn ihm per-
sönlich vorzuwerfen ist, im Rah-
men seiner Hilfeleistung ein-
fachste Überlegungen nicht
angestellt bzw. Regeln der Ers-
ten Hilfe, die jedem anderen
einleuchten, nicht beachtet zu
haben. Eine Schadensersatz-
pflicht kommt nur in Frage, wenn

dem Helfer ein offensichtliches
Verschulden nachgewiesen
werden kann. Allerdings kann
einem Bürger das Fehlen von
Wissen und Erste-Hilfe-Prakti-
ken nicht als Verschulden aus-
gelegt werden.

� Geschäftsführung ohne
Auftrag

Erste-Hilfe-Maßnahmen haben
zum Ziel, drohende Gefahren
(z.B. Herz-Kreislauf-Stillstand,
Verschlimmerung einer Verlet-
zung) von einem Verletzten/Be-
troffenen abzuwenden. Wenn
sich der Verletzte gegenüber
dem Ersthelfer noch äußern,
d.h. seine Zustimmung zu Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen erklären
kann, liegt ein „Auftrag“ vor; ist
dies nicht der Fall, gelten die

Regelungen der „Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag“.

Der Ersthelfer wird demnach in
„Gefahrensituationen“, in denen
sich der Verletzte nicht mehr
äußern kann, als „Geschäfts-
führer ohne Auftrag“ tätig, d.h.,
der Ersthelfer führt die „Geschäf-
te“ (= Erste-Hilfe-Leistung) ohne
besonderen Auftrag für den
Verletzten (= Geschäftsherrn)
durch.

� Ansprüche gegen den
Ersthelfer

Im Rahmen einer Erste-Hilfe-
Leistung kann der Ersthelfer
grundsätzlich nicht zum Scha-
densersatz herangezogen wer-
den, es sei denn, es handelt
sich um ein offensichtliches Ver-

schulden, d.h. er handelt grob
fahrlässig oder vorsätzlich durch
unsachgemäßes Vorgehen,
was zum Tode oder zu einer
Verschlimmerung der Schädi-
gung führt.

Grobe Fahrlässigkeit könnte
z.B. vorliegen, wenn der Erst-
helfer es unterlässt, die Unfall-
stelle auf einer dichtbefahrenen
Straße abzusichern bzw. absi-
chern zu lassen – obwohl die
Möglichkeit dazu besteht (Warn-
dreieck, anderes Fahrzeug) –
und dadurch ein nachfolgen-
des Fahrzeug in die Unfallstelle
hineinfährt, das weiteren Sach-
/Personenschaden an dem Ver-
letzten verursacht.

Vorsätzliches Verhalten liegt
immer dann vor,
� wenn jemandem bewusst

und gewollt bei einer Hilfe-
leistung eine Verletzung zu-
gefügt

oder
� wenn z.B. ein Ersthelfer

zumindest billigend in Kauf
nimmt, dass der Verletzte an
der Unfallstelle durch nach-
folgende Fahrzeuge zusätz-
lich verletzt

werden könnte.

Abbildung 1:

Rettungsgriff.
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Grundsätzlich kann der Erst-
helfer auch nicht zum Scha-
densersatz für die Beschädi-
gung fremder Sachen (z.B. zer-
schnittene Kleidung des Ver-
letzten) oder für eine ungewollt
zugefügte Körperverletzung
herangezogen werden, wenn er
Erste-Hilfe-Maßnahmen (z.B.
Herzdruckmassage) durchführt,
die zur Abwendung einer dro-
henden Gefahr (z.B. Herz-Kreis-
lauf-Stillstand) erforderlich sind
und wenn das geschützte Inte-
resse (Leben des Verletzten) das
beeinträchtigte Interesse (Un-
versehrtheit der Kleidung des
Verletzten, Körperverletzung)
wesentlich überwiegt; dies gilt
auch dann, wenn die Erste-Hil-
fe-Maßnahmen letztlich nicht
zum Erfolg führten.

Eine Sachbeschädigung oder
auch eine Körperverletzung in
einem derartigen Fall wäre so-
mit gerechtfertigt.

� Ansprüche des
Ersthelfers bei erlittenem
Eigenschaden

Mit der Hilfeleistung zugunsten
Verletzter in Notfallsituationen
ist gelegentlich auch die Ge-
fährdung bzw. Eigenschädi-
gung des Ersthelfers an dessen
Gesundheit bzw. Gütern ver-
bunden.

Dies soll und darf aber kein Hin-
derungsgrund für die Hilfeleis-
tung bei Notfällen sein.

Der Ersthelfer kann grundsätz-
lich Ersatz der eigenen Aufwen-
dungen für unvermeidbaren
Schaden (z.B. Reinigungs- oder
Wiederherstellungskosten sei-
ner im Rahmen der Hilfeleis-
tung beschädigten Kleidung)
vom Verletzten (= Geschäfts-
herrn) bzw. u. U. von dessen
Haftpflichtversicherung verlan-
gen.

Voraussetzung hierfür ist
wiederum, dass die Durchfüh-
rung der Erste-Hilfe-Maßnah-
men dem Interesse und dem
wirklichen oder mutmaßlichen
(z.B. bei bewusstlosen Perso-
nen) Willen des Verletzten ent-
spricht.

In aller Regel kann der Ersthel-
fer seine Schadensersatzan-
sprüche aber nicht nur beim
Verletzten (s.o.), sondern –
oftmals wesentlich leichter –
auch direkt bei den zuständi-
gen gesetzlichen Unfallversi-
cherungsträgern geltend ma-
chen.

Hierzu hat der Gesetzgeber
wegen der Uneigennützigkeit
des Ersthelfers und der Mög-
lichkeit seiner Gefährdung ei-
nen Versicherungsschutz zu
dessen Gunsten geschaffen.

So ist der Ersthelfer kraft Ge-
setzes beitragsfrei im Rahmen
der gesetzlichen Unfallversiche-
rung gegen alle erdenklichen
Personen- und Sachschäden
versichert, die ihm bei der Hilfe-
leistung widerfahren.

Bei Körperschäden hat der Erst-
helfer bei Vorliegen der gesetz-
lichen Voraussetzungen An-
spruch auf kostenlose Heilbe-
handlung, Verletzten- bzw.
Übergangsgeld, besondere
Unterstützung, Berufshilfe und
Verletztenrente.

Sollte der schwerwiegendste
Unglücksfall eintreten und der
Ersthelfer bei der Hilfeleistung
zu Tode kommen, haben seine
Hinterbliebenen Anspruch auf
Rente und Sterbegeld.

Erleidet der Ersthelfer im Rah-
men der Hilfeleistung Sachschä-
den (z.B. an seiner Kleidung
oder an seinem zur Sicherung
der Unfallstelle abgestellten
Kraftfahrzeug), so werden die-
se ebenfalls im Rahmen der
gesetzlichen Unfallversicherung
entschädigt.

Die Leistungen der gesetzlichen
Unfallversicherung setzen einen
formlosen Antrag beim zustän-
digen Versicherungsträger vor-
aus.

Dies ist das jeweilige Bundes-
land, in dem es zu dem Scha-
den des Ersthelfers gekommen
ist bzw. der vom Land ermäch-
tigte gemeindliche Unfallversi-
cherungsträger.

Strafrechtliche
Aspekte

� Unterlassene Hilfeleistung

Grundsätzlich macht sich jeder
Bürger gemäß § 323c StGB
wegen unterlassener Hilfeleis-
tung strafbar, wenn er bei ei-
nem Notfall nicht die ihm best-
mögliche (seinen Fähigkeiten
entsprechende) Hilfe leistet (z.B.
Arzt leistet ärztliche Hilfe; Erst-
helfer führt Erste-Hilfe-Maßnah-
men durch). Die Hilfeleistung
wird grundsätzlich sofort erwar-
tet.

Die Pflicht zur Hilfeleistung ent-
fällt,

� wenn die Hilfeleistung nicht
zumutbar ist, d.h. beispiels-
weise

– wenn die Hilfeleistung mit
einer erheblichen eigenen
Gefahr verbunden ist (z.B.
begründete Angst vor einem
Überfall bei einem Unfall auf
einsamer, nächtlicher Stra-
ße; ein Nichtschwimmer ist
nicht verpflichtet, in tiefes �

Abbildung 2:

GUV-I 510-3 (bisher GUV 30.10).
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Wasser zu springen, um ei-
nen Verletzten zu retten);

oder

� wenn die Hilfeleistung mit der
Verletzung anderer wichtiger
Pflichten verbunden ist (z.B.:
wer mit seinem eigenen klei-
nen Kind am Abgrund steht,
braucht es nicht allein zu las-
sen, um einem anderen Men-
schen Erste Hilfe zu leisten).
Ist eine unmittelbare Hilfe-
leistung nicht zumutbar, so
kann aber zumindestens
vom Ersthelfer das Herbei-
holen weiterer Hilfe als „zu-
mutbare“ Maßnahme im Sin-
ne des § 323c StGB ver-
standen werden.

� wenn die Hilfeleistung nicht
erforderlich ist (etwa, wenn
sichere Gewähr für sofortige
anderweitige Hilfe, z.B. durch
einen am Unfallort anwesen-
den Arzt, besteht).

Strafbar macht sich nur, wer
eine Hilfeleistung vorsätzlich (be-
wusst und gewollt) unterlässt
(z.B. wenn der Ersthelfer ein-
deutig erkennt, dass ein Mensch
verletzt wurde oder lebensge-
fährlich erkrankt ist, er aber den-
noch keine Erste Hilfe leistet
bzw. Hilfe herbeiruft) und damit
zumindest billigend in Kauf
nimmt, dass der Verletzte oder
Erkrankte keine (rechtzeitige)
Hilfe erhält.

� Fehlerhaft geleistete
Erste Hilfe, die z.B. zu einer
Körperverletzung oder zum
Tode führt

Kommt es trotz der Hilfeleis-
tung zu einer Verschlechterung
des Gesundheitszustandes
oder gar zum Tod des Verletz-
ten, so macht sich ein Ersthelfer
grundsätzlich nicht strafbar,
wenn er die Hilfeleistung mit der
gebotenen Sorgfalt, d.h. seinen
persönlichen Kenntnissen und
Fähigkeiten und den Umstän-
den entsprechend, durchführt.

Solange ein Ersthelfer unter
Beachtung der gebotenen
Sorgfalt Erste Hilfe leistet, macht
er sich nicht wegen fahrlässiger

Körperverletzung oder sogar
fahrlässiger Tötung strafbar.

Eine Bestrafung wegen Fahr-
lässigkeit scheidet auch dann
aus, wenn eine später eingetre-
tene Schädigung für den Erst-
helfer nicht voraussehbar (z.B.
Wundinfektion trotz sachge-
rechter Wundbedeckung) bzw.
durch ihn nicht vermeidbar war.

Bezüglich der Voraussehbarkeit
und Vermeidbarkeit ist zusätz-
lich zu berücksichtigen, dass
der Ersthelfer in der Ausnahme-
situation des Notfalls – bei aku-
ter Gefahr – rasch entscheiden
und handeln muss, wobei in der
Notlage gerade eine Abwägung
konkurrierender Maßnahmen
oft sehr hohe bzw. zu hohe
Anforderungen an den Ersthel-
fer stellt (z.B. Seitenlage bei
Bewusstlosen und dadurch
Verschlimmerung einer Brust-
korbverletzung). Hilfeleistung ist
keine Regelleistung.

Eine vorsätzlich falsche Hand-
lungsweise des Ersthelfers, die
zu einer Bestrafung führen könn-
te, kann im Regelfall ausge-
schlossen werden.

Entsteht durch eine notwendi-
ge Hilfeleistung des Ersthelfers
(z.B. Fortschleifen eines Verletz-
ten von einer dicht befahrenen
Straße) wider Erwarten eine
Körperverletzung (z.B. Schnitt-
wunden durch Fortschleifen
über Glassplitter), so kann dem
Ersthelfer daraus kein Vorwurf
gemacht werden, da er für sei-
ne Handlungsweise eine mut-
maßliche Einwilligung voraus-
setzen kann. Die Handlung (hier:
Fortschleifen) wird nämlich im
Interesse des Verletzten vorge-
nommen (um nicht überfahren
zu werden), um eine weiterge-
hende Schädigung zu vermei-
den und der Verletzte würde
vermutlich einwilligen, kann es
aber (z.B. wegen Bewusstlo-
sigkeit) nicht rechtzeitig.

Darüber hinaus gibt es für den
Ersthelfer auch den Rechtferti-
gungsgrund des sogenannten
„rechtfertigenden Notstandes“.
Es handelt nicht rechtswidrig,
wer z.B. zur Abwendung einer

Gefahr für die Gesundheit des
Verletzten (z.B. starke Blutung
aus offener, durch die Kleidung
verdeckter Wunde) eine Sach-
beschädigung begeht (Zer-
schneiden der Kleidung).

Hier überwiegt das geschützte
Interesse des Verletzten (Ge-
sundheit/-Leben) das beein-
trächtigte Interesse (Unversehrt-
heit der Kleidung) wesentlich.

Der Vorwurf einer fahrlässigen
Unvorsichtigkeit entfällt, wenn
jemand in der offensichtlichen
Notlage des Betroffenen eine
ihm geeignet erscheinende
Maßnahme ergreift, die sich
nachträglich und in aller Ruhe
betrachtet als nicht zweckmä-
ßig herausstellt.

� Begehen von Ordnungs-
widrigkeiten oder Verlet-
zung von Rechtsgütern zur
Rettung des Verletzten

Es könnte auch der Fall eintre-
ten, dass ein Ersthelfer im Rah-
men seiner Hilfeleistung eine
Ordnungswidrigkeit oder eine
Straftat begeht.

Beispiel:
Einer von mehreren Ersthel-
fern fährt mit seinem Wagen
vom Unfallort zu einer weit
entfernten Telefonzelle, die
der nächste Telefonan-
schluss ist, um dringend
benötigte fachliche Hilfe –
Rettungsdienst/Arzt – zu ei-
nem Unfall mit Schwerver-
letzten herbeizurufen. Dabei
verwirklicht er evtl. wegen
überhöhter Geschwindig-
keit, Durchfahrens bei Rot
oder Fahrens durch eine Ein-
bahnstraße in Gegenrichtung
oder auch wegen aggressi-
ven Fahrens den Tatbestand
einer Ordnungswidrigkeit;
ggf. nötigt er auch noch an-
dere Personen, die Telefon-
zelle schnellstmöglich zu ver-
lassen.

Auch in diesen Fällen ist die
Handlung des Ersthelfers im
Rahmen des „rechtfertigenden
Notstandes“ gerechtfertigt und
somit nicht zu bestrafen.

Er begeht nämlich diese Tat
(Ordnungswidrigkeit) in einer
gegenwärtigen, nicht anders
abwendbaren Gefahr für das
Leben und die Gesundheit ei-
nes Verletzten, um die Gefahr
(Verschlimmerung des Zustan-
des wegen fehlender ärztlicher
Hilfe) von einem anderen (dem
Verletzten) abzuwenden (durch
Herbeirufen ärztlicher Hilfe),
wobei das geschützte Interes-
se des Verletzten (Gesundheit,
Leben) das beeinträchtigte In-
teresse (u. a. Einhaltung der
Straßenverkehrsregeln) wesent-
lich überwiegt.

Entsprechendes könnte auch
für den Fall gelten, dass sich
jemand (bei Fehlen einer Tele-
fonzelle oder einer anderen
Meldemöglichkeit) durch Zer-
schlagen einer Fensterscheibe
(Sachbeschädigung) in das –
weit und breit – einzige Haus
Eintritt verschafft (Hausfriedens-
bruch), um von dem dort von
ihm vermuteten Telefon einen
Notruf abzugeben. Auch dann
wäre seine Handlung wegen der
Lebensgefahr für den Verletz-
ten gerechtfertigt.

Zusammen-
fassung

Handelt der Ersthelfer nach
bestem Wissen und Gewissen
und leistet er – seinen Fähigkei-
ten entsprechend – die ihm
bestmögliche Hilfe, so braucht
er grundsätzlich weder mit zivil-
rechtlichen noch mit strafrecht-
lichen Konsequenzen zu rech-
nen, die sich nachteilig für ihn
auswirken. Selbst wenn ihm bei
der Hilfeleistung ein Fehler un-
terlaufen sollte, bleibt er straf-
frei, da er in jedem Falle seine
Hilfe leistete, um dem anderen
zu helfen.                             �


